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1 Liefervoraussetzungen; Pflichten des Kunden vor  Lieferbe-
ginn  

1.1 Der Kunde stellt sicher, dass vor Lieferbeginn:  
- der  Zählpunkt  unmittelbar an das Netz für die allgemeine 
Versorgung angeschlossen ist und ein gültiger Netzan-
schlussvertrag über eine für die bereitzustellende Leistung 
ausreichende Netzanschlusskapazität zwischen dem An-
schlussnehmer und dem Netzbetreiber besteht;  
- der  Kunde über einen vom Netzbetreiber anerkannten 
Zählpunkt verfügt und dieser Zählpunkt abgerechnet wer-
den kann. Zählpunkt ist ein Netzpunkt, an dem der Ener-
giefluss zähl technisch erfasst wird;  
- der Gas liefervertrag mit dem bisherigen Gas lieferanten 
zum vereinbarten Lieferbeginn wirksam beendet ist.  
Liegen die oben genannten Voraussetzungen nicht vor und 
wird der Erdgas Südwest hierdurch die Aufnahme der Lie-
ferung zum vereinbarten Lieferbeginn unmöglich, kann die 
Erdgas Südwest GmbH vom Kunden Ersatz des vom Kun-
den schuldhaft verursachten und ihr durch die nicht er-
folgte Abnahme entstandenen Schadens verlangen.  

1.2 Der Kunde ist verpflichtet, den Lieferanten unverzüglich 
bei Vertragsschluss oder sobald ihm bekannt wird, dass er 
an ein Hochdrucknetz angeschlossen ist, hierüber  in Text-
form zu informieren und dabei den Namen des Netzbe-
treibers, den Anschlussdruck in bar sowie die Art der Nut-
zung (Entnahme oder Einspeisung) mitzuteilen. Erfordert 
die vertraglich vereinbarte Leistung oder der Betrieb der 
vom Kunden zu nutzende Anlag e einen Anschluss an ein 
Hochdrucknetz, so ist der Kunde verpflichtet, vor Beliefe-
rung e ine gesonderte Vereinbarung hierzu abzuschließen. 
Unterlässt der Kunde die vorstehende Information oder 
den Abschluss der erforderlichen gesonderten Vereinba-
rung, so kann sich der Lieferbeginn verschieben bzw. kann 
sich die Lieferung entsprechend verzögern. Die Erdgas 
Südwest GmbH ist für die Dauer der Verschiebung bzw. 
Verzögerung von der Lieferpflicht befreit und haftet nicht 
für daraus resultierende Schäden.  

1.3 Energielieferungen an Wiederverkäufer und ab einer be-
stimmten Verbrauchskapazität auch die Lieferung an 
Letztverbraucher unterliegen der Meldepflicht nach  
REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity 
and Transparency). Der Kunde ist verpflichtet, der Erdgas 
Südwest GmbH mitzuteilen, sofern die Lieferung an ihn 
nach REMIT meldepflichtig ist. Die Mitteilung entbindet 
den Kunden nicht von seiner Meldepflicht gemäß REMIT.  

 

2 Zählver fahren  
Grundlage für die Kalkulation der vereinbarten Preise 
Energie ist u.a. die im Vertrag angegebene Art der Mes-
sung (Zählverfahren  SLP  oder  RLM ). Sollte das vom Netz-
betreiber für die Entnahmestelle vorgegebene Zählverfah-
ren hiervon abweichen bzw. sich nach Vertragsschluss än-
dern, ist die Erdgas Südwest  GmbH zu einer  entsprechen-
den Anpassung der Preise Energie berechtigt.  

 

3 Erfüllungsort  
Erfüllungsort ist der Bilanzkreis der Erdgas Südwest  GmbH 
im jeweiligen Marktgebiet  des für den Zählpunkt des Kun-
den zuständigen Marktgebietsverantwortlichen . Die Erd-
gas Südwest GmbH stellt das Erdgas  in diesem Bilanzkreis 
durch No minierung bereit.  

  

4 Messung; Verbrauchsermittlung  
4.1  Die Messung de s vom Kunden bezogenen Erdgases  erfolgt 

durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber  oder 
einen vom Kunden mit dem  Messstellenbetrieb beauftrag-
ten Dritten. Die Daten dienen als Grundlage für die Ver-
brauchsabrechnung.  

4.2  Der Kunde, die Erdgas Südwest GmbH  und der Netzbe-
treiber  bzw. Messstellenbetreiber können jeweils auf  ihre 
Kosten am Zählerplatz zusätzliche Messgeräte  anbringen.  

4.3  Sofern der Erdgas Südwest GmbH  vom Netzbetreiber  bzw. 
Messstellenbetreiber Messdaten nicht oder nicht inner-
halb angemessener  Frist zur Verfügung gestellt werden, 
darf die Erdgas Südwest GmbH  den Verbrauch auf der 

Grundlage der  letzten Ablesung oder der vertraglich fest-
gelegten  Verbrauchsprognose unter angemessener Be-
rücksichtigung  der tatsächlichen Verhältnisse schätzen.  
Werden die Messdaten der Erdgas Südwest GmbH  zu  ei-
nem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt, wird  die 
Erdgas Südwest GmbH  eine Ne uberechnung vornehmen.  
Eine Neuberechnung ist ausgeschlossen,  wenn seit der 
vorläufigen Rechnungsstellung mehr als  zwei Jahre ver-
gangen sind.  

4.4  Die Erdgas Südwest GmbH  behält sich das Recht vor,  die 
Messeinrichtung selbst abzulesen oder vom Kunden  die 
Selbstablesung zu verlangen. Der Kunde verpflichtet  sich, 
auf Verlangen der Erdgas Südwest GmbH  seinen Zähler-
stand abzulesen und der Erdgas Südwest GmbH  mit An-
gabe des Ablesedatums in Textform mitzuteilen  (Kunden-
selbstablesung). Wenn der Kunde eine  vereinbarte Selbst-
ablesung nicht oder verspätet  vornimmt, darf die Erdgas 
Südwest GmbH  auf Kosten  des Kunden einen Dritten mit 
der Ablesung beauftrage n oder den Verbrauch auf Grund-
lage der letzten Ab lesung oder der vertraglich festgeleg-
ten Verbrauchsprognose unter angemessener Berücksich-
tigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen.  

4.5 Endet  während der Laufzeit dieses Vertrags der Messstel-
lenbetrieb  eines vom  Kunden beauftragten Dritten oder 
fällt d ies er Dritte aus  und übernimmt deswegen der 
grundzuständige Messstellenbetreiber  den Messstellen-
betrieb , hat der Kunde die der Erdgas Südwest GmbH  vom 
Messstellenbetreiber gegebenenfalls in Rechnung  gestell-
ten Entgelte zu erstatten.   

4.6.  Das vom Gaszähler erfasste Volumen (in m³) wird von dem 
zuständigen  Netzbetreiber auf Grundlage des  DVGW -Ar-
beitsblatt s G685 in thermische Energie (kWh) umgerech-
net und der Erdgas Südwest GmbH mitgeteilt. Die thermi-
sche Energie (=  Energiemenge) wird dem Kunden von der  
Erdgas Südwest GmbH in Rechnung gestellt. Die der Ab-
rechnung zugrunde gelegten Werte (wie beispielsweise 
der Brennwert Hs, n oder die Zustandszahl Z) erhält die 
Erdgas Südwest GmbH vom zuständigen Netzbetreiber 
bzw. Messstellenbetreiber u nd weist diese auf der Kun-
denrechnung aus . Alle Energiemengenangaben beziehen 
sich auf den Brennwert Hs,  n. Alle Volumenangaben in m³ 
beziehen sich auf den Normzustand (0  °C, 1.013,25 mbar). 

 

5 Abrechnung  
5.1 Im Falle einer monatlichen Abrechnung gilt als  Abrech-

nungsmonat der Kalendermonat. Wird das Vertragsver-
hältnis untermonatig beendet, gilt der Zeitraum ab Beginn 
eines Kalendermonats bis zum Zeitpunkt der Vertragsbe-
endigung als Abrechnungszeitraum.  Im Falle einer jährli-
chen Abrechnung gilt als Abrechnungsjahr  das Kalender-
jahr, beginnend am 1. Januar eines Jahres, endend am 31. 
Dezember dieses Jahres . Beginnt bzw. endet  die Beliefe-
rung  unterjährig , gilt der verbleibende Zeitraum als Ab-
rechnungsjahr.  

5.2 Bei der Ermittlung der Entgelte für die Energielieferung gilt 
als Abrechnungsleistung die höchste gemessene Leistung 
im jeweiligen Abrechnungsjahr. Sofern an anderer Stelle 
dieses Vertrags nicht ausdrücklich etwas Abweichendes 
geregelt ist, wird die höchst e gemessene Leistung für je-
den Zählpunkt, der vom Netzbetreiber für die Abrechnung 
der Netznutzungsentgelte herangezogen wird (Abrech-
nungszählpunkt), separat ermittelt und abgerechnet. Die 
Leistung bestimmt sich über eine Messperiode von einer 
Stunde.  

5.3  Der Verbrauch des Kunden am vertragsgegenständlichen 
Zählpunkt wird unter Anwendung des im Vertrag angege-
benen Zählverfahrens gemessen.  

5.4 Als Rechnungsanschrift verwendet die Erdgas Südwest 
GmbH  die Kundena dresse , es sei denn, der Kunde nennt 
der Erdgas Südwest GmbH  eine hiervon abweichende 
Rechnungsanschrift. Die Rechnung wird ausschließlich als 
elektronische Rechnung gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG (E -
Rechnung) an die vom Kunden angegebene E -Mail -Ad-
resse übermittelt, sofern der Kunde der elektronischen 
Übermittlung zugestimmt hat oder diese nach § 14 Abs. 2 
UStG  gesetzlich vorgeschrieben ist.  
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5.5  Die  Netznutzungsentgelte  und die Entgelte für den Mess-
stellenbetrieb  sowie die Konzessionsabgabe werden ge-
gebenenfalls zusammen mit der Energielieferung zähl-
punktbezogen abgerechnet und auf der Rechnung jeweils 
separat ausgewiesen.  

5.6  Im Falle etwaiger Korrekturrechnungen des Netzbetrei-
bers bzw. des Messstellenbetreibers wird die Erdgas Süd-
west GmbH  dem Kunden eine gesonderte Rechnung er-
stellen, in der der Nachforderungs - oder Gutschriftsbetrag 
weiterberechnet oder vergütet wird.  

5.7  Die Fälligkeit von Rechnungen tritt 14 Kalendertage nach 
Zugang der jeweiligen Rechnung  ein , es sei denn im Ver-
trag ist etwas anderes geregelt.  

5.8  Im Falle einer jährlichen Abrechnung errechnet sich d ie 
Höhe des monatlichen Abschlags auf Basis des voraus-
sichtlichen Jahresverbrauchs sowie der Entgelte des Gas-
lie ferungsvertrages. Die Erdgas Südwest ist berechtigt, die 
Höhe der Abschläge, insbesondere im Rahmen der Jahres-
rechnung, an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupas-
sen (z. B. Änderungen im Verbrauchsverhalten).  

5.9  Bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten aus den 
Käufen und/oder Verkäufen von Erdgas und/oder Strom 
zwischen Erdgas Südwest GmbH und dem Kunden, so 
werden diese je Liefermonat gegeneinander aufgerech-
net. Forderungen und Verbindlichkeiten werden einzeln 
in der jeweiligen von Erdgas Südwest GmbH monatlich er-
stellten Rechnung / Gutschrift an den Kunden ausgewie-
sen. Ist der aus der Verrechnung resultierende Betrag aus 
Sicht von Erdgas Südwest GmbH positiv, so zahlt der 
Kunde den verrechneten Saldo an Er dgas Südwest GmbH. 
Ist der aus der Verrechnung resultierende Betrag aus Sicht 
von Erdgas Südwest GmbH negativ, so zahlt Erdgas Süd-
west GmbH den verrechneten Saldo an den Kunden. 
Beide Vertragspartner stimmen sich vor Zahlungsfälligkeit 
über den Saldo ab.  

5.10  Einwände gegen die Richtigkeit einer Rechnung berechti-
gen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
rung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offen-
sichtlichen Fehlers besteht, oder sofern der Kunde die  
Nachprüfung der Messeinrichtung durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne 
des §  40  Abs.  3 Mess - und Eichgese tz verlang t.  

5.11  Gegen Ansprüche der Erdgas Südwest GmbH  kann nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufgerechnet werden.  

 

6 Vorauszahlung ; Sicherheitsleistung  
6.1  Wenn der Kunde mit fälligen Zahlungen trotz Mahnung 

zweimal  in Verzug gerät, kann die Erdgas Südwest GmbH  
beim Kunden die Gas lieferung nach rechtzeitiger vorheri-
ger Ankündigung von einer monatlichen Vorauszahlung 
abhängig machen. Der Kunde gerät auch dann trotz Mah-
nung in Verzug, wenn sich die fälligen Zahlungen auch auf 
Liefermonate beziehen, die nicht direkt aufeinanderfol-
gen. Die  Vorauszahlung  ist spätestens zum 30. des der Lie-
ferung vorausgehenden Monats zur Zahlung fällig.  

6.2  Die Ankündigung und Geltendmachung durch die Erdgas 
Südwest GmbH  muss spätestens zwei  Wochen vor der 
Umstellung des Zahlungsverfahrens auf Vorauszahlung er-
folgen. Im Ankündigungsschreiben teilt die Erdgas Süd-
west GmbH  dem Kunden in Textform den Beginn, die 
Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Vo-
raussetzungen für ihren Wegfall mit. Jede Vorauszahlung 
wird in der auf sie nächstfolgenden Rechnung jeweils mit 
dem Rechnungsbetrag verrechnet. Die Höhe der Vora us-
zahlung entspricht dem durchschnittlichen Rechnungs - 
bzw. Abschlagsbetrag für einen Monat, der auf Grundlage 
der letzten zwölf Monate bzw. bei einem kürzeren Liefer-
zeitraum für die Zeit ab Lieferbeginn ermittelt wird.  

6.3 Alternativ zur Vorauszahlung kann der Kunde auch eine Si-
cherheitsleistung in der der jeweiligen Vorleistung ent-
sprechenden Höhe stellen . Barsicherheiten werden zum 
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst. Befindet 
sich der Kunde im Zahlungsverzug und kommt er nach  
nochmaliger Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich  sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nach, so kann die Erdgas 

Südwest GmbH  die Sicherheit in Höhe des Betrages,  des-
sen wegen sich der Kunde im Verzug befindet,  verwerten. 
Die Sicherheit is t unverzüglich zurück zu  gewähren, wenn 
keine Vorauszahlung mehr verlangt  werden kann.  
 

7 Berechnungsfehler  
7.1  Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine 

Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festge-
stellt, so ist die Überzahlung von der Erdgas Südwest 
GmbH  zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Es werden die vom Messstellenbetrei-
ber nach den gesetzlichen Bestimmungen durch Schät-
zung ermittelten Verbrauchswerte herangezogen . Bei Be-
rechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemä-
ßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstel-
lenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korri-
gierte Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu legen.  

7.2  Ansprüche nach Ziffer 7.1 sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Abrechnungszeitraum be-
schränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in die-
sem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre be-
schränkt.  
 

8 Ermäßigte Steuern und Belastungen  
Will der Kunde Ermäßigungen bei Steuern , Belastungen  
oder  Abgaben  in Anspruch nehmen, obliegt es dem Kun-
den, rechtzeitig die erforderlichen Nachweise im Original 
beizubringen. Der Kunde wird die Erdgas Südwest GmbH  
unverzüglich über sämtliche Umstände informieren, die 
für die Fortgeltung der Ermäßigung von Bedeutung sein 
können.   
 

9 Regelungen bei individuellen Netzentgelten  
Wenn die Erdgas Südwest GmbH  gegenüber dem zustän-
digen Netzbetreiber des Kunden Netzentgelte nachzuzah-
len hat, weil die Voraussetzungen für zwischen dem Kun-
den und seinem Netzbetreiber vereinbarte individuelle 
Netzentgelte ( z.B. nach § 20 Abs. 2 Gas NEV) nicht eingetre-
ten sind, fehlen, weggefallen sind oder sich verändert ha-
ben, so ist der Kunde verpflichtet, der Erdgas Südwest 
GmbH  den nachzuzahlenden  Betrag zu erstatten. Der Er-
stattungsanspruch ist auf Nachforderungen des Netzbe-
treibers beschränkt, die sich auf den  nach diesem Vertra g 
belieferte n Zählpunkt  und den vereinbarten Lieferzeit-
raum beziehen, auch wenn sie erst nach Ablauf des Liefer-
zeitraums bzw. nach Vertragsende vom Netzbetreiber ge-
genüber der Erdgas Südwest GmbH  geltend gemacht wer-
den. Der Kunde ist verpflichtet, die Erdgas Südwest GmbH  
unverzüglich zu informieren, wenn der Eintritt einer der 
vorstehenden Fälle zu erwarten ist, eintreten wird oder 
eingetreten ist.  
 

10 Verwendung des  gelieferten Erdgases ; Zutrittsrecht  
10.1  Das  von der Erdgas Südwest GmbH  gelieferte Erdgas  ist 

zur Verwendung für eigene Zwecke nach diesem Gasliefe-
rungsvertrages bestimmt.  

10.2  Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetrei-
bers, des Messstellenbetreibers oder der Erdgas Südwest 
GmbH  den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen 
Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preisli-
cher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Mess-
einrichtungen zum Zwecke der Abrechnung des geliefer-
ten Erdgases , bei berechtigtem Interesse der Erdgas Süd-
west GmbH  an einer Überprüfung der Ablesung sowie zur 
Unterbrechung der Erdgasliefe rung  und zur Wahrneh-
mung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag 
erforderlich ist. Die Benachrichtigung wird durch Mittei-
lung an den Kunden erfolgen. Sie muss in einem angemes-
senen Zeitraum vor dem Betretungstermin erfolgen; min-
destens ein Ersatzter min ist anzubieten. Der Kunde hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen 
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zugänglich sind.  
 

11 Bedarfsdeckung; Gas erzeugungsanlagen  
Der Kunde deckt den gesamten Bedarf an Erdgas aus-
schließlich bei der Erdgas Südwest GmbH . Sofern an an-
derer Stelle dieses Vertrags nicht ausdrücklich etwas Ab-
weichendes vereinbart ist, ist es dem Kunden nicht gestat-
tet, Teilmengen des Gesamtbedarfs von Dritten zu bezie-
hen . Hiervon ausgenommen ist die  Bedarfsdeckung durch 
Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.  

 

12 Prognosefahrplan; Änderungen im Verbrauchsverhalten  
12.1  Grundlage für die Beschaffung de s vom Kunden benötig-

ten Erdgases  und die Kalkulation der vereinbarten Preise 
ist der von der Erdgas Südwest GmbH  auf Basis der vom 
Kunden genannten Daten (historische Lastgänge und für 
den Lieferzeitraum erwartete Lastverläufe) erstellte Prog-
nosefahrplan. Der Kunde wird die Erdgas Südwest GmbH  
nach bestem Können und Vermögen bei der Aufnahme 
der Lastverläufe unterstützen.  

12.2  Um die erforderliche Ausgleichsenergie möglichst gering 
zu halten, hat der Kunde der Erdgas Südwest GmbH  vor-
hersehbare Abweichungen vom erwarteten Verbrauchs-
verhalten so früh wie möglich, mindestens jedoch eine 
Woche vorher in Textform mitzuteilen. Solche Abweichun-
gen sind z. B. die (Teil -)Schließung bzw. Stilllegung eines 
Standortes, die Inbetriebnahme oder Stilllegung von Pro-
duktionsanlagen, die Änderung von Öffnungs - oder Ar-
beitszeiten, Kurzarbeit, Sonder - bzw. Zusatzschichten, Be-
triebsferien, gep lante Abschaltungen, Freizeit - und Brü-
ckentage. Über nicht vorhersehbare Abweichungen hat 
der Kunde die Erdgas Südwest GmbH  unverzüglich nach 
Feststellung der Abweichung zu unterrichten. Meldet der 
Kunde Abweichungen nicht oder nicht rechtzeitig, kann 
die Erdgas Südwest GmbH  vom Kunden Ersatz des ihr hie-
raus entstehenden Schadens (z.B. erhöhte Ausgleichs-
energiekosten) verlangen. Weitergehende Ansprüche der 
Erdgas Südwest GmbH , insbesondere im Zusammenhang 
mit der Schließung bzw. Stilllegung eines Standortes,  blei-
ben davon unberührt.  
 

13 Unterbrechung der Gas lieferung  
13.1  Die Erdgas Südwest GmbH  ist berechtigt, die Erdg as liefe-

rung ohne vorherige Ankündigung durch den Netzbetrei-
ber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht uner-
heblichem Umfang gegen eine Bestimmung dieses Ver-
trags schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung 
erforderlich ist, um den Gebrauch von Erdgas  unter Umge-
hung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tung zu verhindern.  

13.2  Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen wesentliche ver-
tragliche Verpflichtungen, insbesondere bei der Nichter-
füllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung  oder 
bei Nichterbringung, der Sicherheitsleistung , ist die Erdgas 
Südwest GmbH  berechtigt, die Erdg as lieferung zwei Wo-
chen nach Androhung unterbrechen zu lassen. Dies gilt 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass 
er seinen Verpfl ichtungen nachkommt. Die Erdgas Süd-
west GmbH  kann mit der Mahnung zugleich die Unterbre-
chung der Erdg as lieferung ankündigen, sofern dies nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.  

13.3  Die Erdgas Südwest GmbH  hat die Unterbrechung der 
Erdg as lieferung unverzüglich zu beenden und die Erdg as-
lieferung wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe 
für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die 
Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung  der 
Erdg as lieferung ersetzt hat. Die Kosten  können pauschal 
berechnet werden. Die Pauschale  darf die nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu  erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen  des Kunden weist die Erdgas 
Südwest GmbH  die Berec hnungsgrundlage  der Pauschale 
nach. Der Nachweis  geringerer Kosten ist dem Kunden ge-
stattet.  

 

14 Außerordentliche Kündigung  
14.1  Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner aus wichti-

gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist nach 
den gesetzlichen Bestimmungen gekündigt werden.  

14.2  In den Fällen der Ziffer 1 3.1 ist die Erdgas Südwest GmbH  
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn die Vo-
raussetzungen zur Unterbrechung der Erdg as lieferung 
wiederholt vorliegen.  Kommt der Kunde seiner Verpflich-
tung zur Vorauszahlung nach Ziffer 6.1 bzw. zur Sicher-
heitsleistung nach Ziffer 6.3 nicht, nicht vollständig oder 
nicht fristgerecht  nach,  ist die Erdgas Südwest GmbH  zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen 
vorher angekündigt wurde; Ziffer 13.2 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.  

14.3  Die außerordentliche Kündigung bedarf der Text form.  
 

15 Ruhen der Lieferverpflichtung  
Die Lieferpflicht der Erdgas Südwest GmbH  ruht,  

 soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und die Nutzung des Anschlusses aus eigenen Rechten 
unterbrochen hat oder  soweit und solange die Erdgas 
Südwest GmbH  an dem Bezug oder der Erdgasl ieferung 
entweder durch höhere Gewalt oder durch sonstige Um-
stände, deren Beseitigung der Erdgas Südwest GmbH  
nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet wer-
den kann, gehindert ist.  
 

16 Netzbezogene Versorgungsstörungen; Haftung  
16.1  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 

der Gas versorgung ist die Erdgas Südwest GmbH , soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses bzw. um Folgen von Maß-
nahmen der systemverantwortlichen Netzbetreiber zur 
Beseitigung einer Gefährdung oder Störung der Sicherheit 
oder Zuverlässigkeit des Gas versorgungssystems im je-
weiligen Netz handelt, von der Leistungspflicht befreit. 
Die Erdgas Südwest GmbH  haftet nicht für Schäden des 
Kunden, die aus einer solchen Versorgungsstörung entste-
hen. Ansprüche wegen Versorgungsstörungen kann der 
Kunde gegenüber dem Netzbetreiber geltend machen.  

16.2  Ist der Kunde nach diesem Vertrag nicht selbst Netznutzer 
und ist zudem die Kundenanlage nicht auf der Nieder-
druckstufe an das Gasversorgungsnetz  angeschlossen, ist 
die Haftung des  Netzbetreibers bei Versorgungs störungen 
im Sinne von Ziffer 16.1 Satz 1 im Anschlussnutzungsvertrag 
zwischen dem Kunden und dem Netzbetreiber zu regeln. 
Für den Abschluss und das Bestehen eines Anschlussnut-
zungsvertrags trägt der Kunde Sorge.  

16.3  Ziffer 16.1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht 
berechtigten Maßnahmen der Erdgas Südwest GmbH  
nach Ziffer 1 3 beruht.  

16.4  Die Erdgas Südwest GmbH  ist verpflichtet, dem Kunden 
auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensver-
ursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt 
sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
könne n. 

16.5  Im Übrigen haftet die Erdgas Südwest GmbH nach den ge-
setzlichen Bestimmungen.  
 

17 Rechtsnachfolge  
17.1  Eine Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem 

Vertrag auf einen Dritten ist außerhalb der gesetzlichen 
Gesamtrechtsnachfolge nur mit schriftlicher Zustimmung 
des anderen Vertragspartners zulässig.  

17.2  Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Rechtsnachfol-
ger sichere Gewähr für die Erfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtungen bietet. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn 
zwischen dem Rechtsnachfolger und dem bisherigen Ver-
tragspartner ein Unternehmensvert rag im Sinne von § 291 
AktG besteht. Die Zustimmung gilt auch als erteilt, wenn 
sowohl zwischen dem bisherigen Vertragspartner und ei-
nem weiteren verbundenen Unternehmen als auch zwi-
schen dem Rechtsnachfolger und demselben weiteren 
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verbundenen Unternehmen ein Unternehmensvertrag im 
Sinne von § 291 AktG besteht. Ein solcher Unternehmens-
vertrag ist sowohl durch den Rechtsnachfolger als auch 
den bisherigen Vertragspartner nachzuweisen.  

17.3  Die Absicht einer Übertragung ist dem anderen Vertrags-
partner unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

  

18 Standortveräußerung  
Im Falle der Übernahme des  Zählpunkts  bzw. der Kunden-
anlage durch einen Dritten hat der Kunde die Erdgas Süd-
west GmbH  unverzüglich, spätestens jedoch 8 Wochen 
vorher über die beabsichtigte Übernahme zu informieren. 
Unabhängig davon steht d er Kunde dafür ein, dass der 
Dritte auf Verlangen der Erdgas Südwest GmbH  im Rah-
men einer solchen Übernahme die Rechte und  
Pflichten aus diesem Vertrag im Wege einer Vereinbarung 
zur Vertragsübernahme unverändert übernimmt. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen zur Rechtsnachfolge nach 
Ziffer 17. 
 

19 Text form  
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen 
und Ergänzungen dieses Vertrags sind in Textform festzu-
halten.  
 

20  Geheimhaltung  
 Die Vertragspartner werden Inhalte dieses Vertrags sowie 

im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrags er-
langte Unterlagen vertraulich behandeln und ohne vorhe-
rige Zustimmung nicht an Dritte weitergeben oder Dritten 
zugänglich machen. Nicht als Dritte gelten Erfüllungsgehil-
fen und verbundene Unternehmen im Sinne der  §§ 15 ff 
AktG der Erdgas Südwest GmbH.  

  

21 Gerichtsstand und anwendbares Recht  
Gerichtsstand ist Karlsruhe, wenn der Kunde Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich -rechtliches Sondervermögen ist. Für diesen 
Vertrag gilt deutsches Recht mit Ausnahme der Bestim-
mungen des internationalen Privatrechts. Die Anwendung 
des UN -Kaufrechts ist ausgeschlossen . 

 
 

 

Hinweis zu folgenden Themen:  
 

Lieferantenwechsel  
Die Erdgas Südwest GmbH wird einen möglichen Lieferanten-

wechsel zügig und unentgeltlich unter Beachtung der gesetz li-
chen Regelungen und der vertraglich vereinbarten Fristen durch-

führen.  
 
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 

Elektrizität und Gas  
Verbrauchern nach § 13 BGB stellt der Verbraucherservice der 

Bundesnetzagentur Informationen über das geltende Recht, die 
Rechte als Letztverbraucher und über Streitbeilegungsverfahren 
für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter 

folge nden Kontaktdaten erreichbar:  
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen  
Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn  

 
Telefon: 0228 14 15 16, Mo –  Fr 8:00 –  20:00 Uhr  
Telefax: 030 22480 -323  

 
E-Mail: verbraucherservice -energie@bnetza.de  

 
 
 

Für Ihre Fragen bei Beanstandungen  
Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111a EnWG kann der Ver-

braucher nach § 13 BGB ein Schlichtungsverfahren bei der 
Schlichtungsstelle Energie beantragen. Voraussetzung dafür ist, 

dass der Verbraucherservice der Erdgas Südwest GmbH angeru-
fen wurde und k eine beidseitig zufriedenstellende Lösung ge-
funden wurde. Erdgas Südwest GmbH ist zur Teilnahme am 

Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie verpflich-
tet.  

 
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind:  
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133,  

10117 Berlin  
 
Telefon: 030 27 57 240 -0  

Telefax: 030 27 57 240 -69  
 

E-Mail: info@schlichtungsstelle -energie.de   
Internet: www.schlichtungsstelle -energie.de  
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